
G EMEINDEEPPENDO RF 

Der Bürgermeister 

Einberufung zur Sitzung des Gemeinderats Eppendorf (Wahlperiode 2019 bis 2024) 

Ich lade Sie ein zur Sitzung des Gemeinderats Eppendorf 

am Dienstag, dem 16. April 2024, um 19:30 Uhr 
in der Heiner-Müller-Schule Eppendorf, Großwaltersdorfer Straße 6a, Anbau, Zimmer 001. 

Die Sitzung findet als öffentliche Sitzung statt. 
 

vorläufige Tagesordnung: 

j.      Eröffnung der öffentlichen Sitzung durch den Vorsitzenden

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Bekanntgabe vorliegender Entschuldigungen und
Feststellung der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestellung der Stimmenzähler und
Feststellung der Tagesordnung

3. Beschlüsse zur Bestätigung der Wahl und zur Berufung der Ortswehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr
Eppendorf

4. Beschluss zum Erlass der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und
weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege in
der Gemeinde Eppendorf

5. Beschluss über den Erlass der der Satzung zur Änderung der Satzung über die Betreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Eppendorf (Betreuungssatzung)

6. Beschluss zum Erlass der Änderungssatzung der Bekanntmachungssatzung
7. Beschluss über den Abschluss eines Sponsoringvertrages

8. Beschluss über das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Vorbescheid - Änderung eines
bestehenden Lebensmittelmarktes, Anbau eines Leergut- und eines Tiefkühllagers, Erweiterung der
Verkaufsfläche von 799 m2 auf 972 m2 

9. Information zum Stand Antragstellung Außenanlage »Alter Bahnhof«

10. Festlegung von Ort und Zeit der nächsten regelmäßigen Sitzung des Gemeinderats; Kenntnisnahme der
Niederschriften über die Sitzungen des Gemeinderats am 20. Februar 2024, 22. Februar 2024, 19. März
2024 und 2. April 2024 sowie Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Niederschriften und ggf.
Beschluss über Einwendungen, Information über Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden,
Information über den Beschlussvollzug

11. Weitere Informationen

12. Fragerecht der Gemeinderäte

Eppendorf, 2. April 2024 

:;,�(J 
Axel Röthling 

Gemeinde Eppendorf 
Großwaltersdorfer Straße 8 
09575 Epf)lndorf 
vertreten durch rnn Bürgenneister Axel Röthing 

Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN: DE 83 8705 2000 3640 0007 21 
BIC WELADED1FGX 

Internet: www.gemeinde-eppendorf.de 
E0Mail: info@gemeinde-epf)lndorf.de 
lfl!,l in!o@gemeinde-eppendorf.de-mail.de 
P6o am Haus 



G EMEINDEEPPENDO RF 

Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage Aktenzeichen: 131.17 
für die Sitzung des Gemeinderats Eppendorf 

Punkt der Tagesordnung 

3. Beschlüsse zur Bestätigung der Wahl und zur Berufung der Ortswehrleitung der Freiwilligen
FeuerwehrEppendorf

öffentliche Sitzung _ Sitzungsdatum: 16. April 2024 _ eingereicht durch: Bürgermeister 

Grundlagen: § 17 Absatz 3 SächsBRKG; § 12 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 11
Feuerwehrsatzung 

Sachdarstellung: 

Die Leitung der Ortsfeuerwehr obliegt dem Ortswehrleiter. Er führt die Ortsfeuerwehr nach Weisung des 
Gemeindewehrleiters. Der Ortswehrleitung gehören der Ortswehrleiter und bis zu zwei Stellvertreter an. 

Die Ortsfeuerwehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf wählte am 21. März 2024 Kamerad ---
___ als Ortswehrleiter sowie Kamerad ___ ___ zum 1. Stellvertreter und Kamerad ___ ___ zum 2. 
Stellvertreter des Ortswehrleiters . Die Wahl erfolgte entsprechend den Festlegungen der Feuerwehrsatzung der 
Gemeinde Eppendorf. Die Niederschrift über die Wahl wurde am 22. März 2024 dem Bürgermeister übergeben 
und liegt dem Gemeinderat als Anlage vor. 

Beschlussempfehlungen der Verwaltung: 

a) Der Gemeinderat Eppendorf nimmt die Niederschrift über die Wahl der Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr
Eppendorf am 21. März 2024 zustimmend zur Kenntnis.

b) Auf der Grundlage des§ 12 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 11 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde
Eppendorf stimmt der Gemeinderat Eppendorf in seiner Sitzung am 16. April 2024 der Bestellung von Kamerad
___ ___ zum Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf nach der Wahl durch die
Ortsfeuerwehrversammlung am 21. März 2024 zu.

c) Auf der Grundlage des§ 12 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 11 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde
Eppendorf stimmt der Gemeinderat Eppendorf in seiner Sitzung am 16. April 2024 der Bestellung von Kamerad
___ ___ zum 1. Stellvertreter des Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf nach der Wahl durch die
Ortsfeuerwehrversammlung am 21. März 2024 zu.

d) Auf der Grundlage des§ 12 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 11 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde
Eppendorf stimmt der Gemeinderat Eppendorf in seiner Sitzung am 16. April 2024 der Bestellung von Kamerad
___ ___ zum 2. Stellvertreter des Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf nach der Wahl durch
die Ortsfeuerwehrversammlung am 21. März 2024 zu.

Axel Röthling 

Anlage 
Auszüge aus der Wahlniederschrift 

Gemeinde Eppendorf 
Großwaltersdorfer Straße 8 
09575 Eppendorf 
vertreten durch den Bürgermeister Axel Röthling 

Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN: DE 83 8705 2000 3640 0007 21 
BIC: WELADED1FGX 

Internet: www.gemeinde-eppendorf.de 
E-Mail: inlo@gemeinde-eppendorf.de 
liic: inlo@gemeinde-eppendorl.de-mail.de 
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Beschlussvorlage 
für die Sitzung des Gemeinderats Eppendorf 

Punkt der Tagesordnung 

7. Beschluss über den Abschluss eines Sponsoringvertrages

GEMEINDEEPPENDORF 

Der Bürgermeister 

Aktenzeichen: 550.3 

öffentliche Sitzung _ Sitzungsdatum: 16. April 2024 _ eingereicht durch: Kämmerei 

Grundlagen: VwV Sponsoring 

Haushaltsmittel: 

ProdukUSachkonto: 
Erträge: 

Sachdarstellung: 

61.20.01.00 
750,00 Euro 

Die enviaM stellt für das Radrennen »Rund um Großwaltersdorf « 2024 finanzielle Mittel in Höhe von ___ ___ 
_______ im Rahmen eines Sponsoringvertrages bereit. Die Gemeinde verpflichtet sich im Gegenzug, die 
enviaM in ihrem wirtschaftlichen Interesse zu unterstützen. Dies geschieht bei öffentlichkeitswirksamen Auftritten 
durch Präsentation des Logos in der Bandenwerbung, im redaktionellen Teil des Eppendorfer Anzeigers oder 
auf der Facebookseite der Gemeinde Eppendorf. 

Gewährt ein Unternehmen (hier: enviaM) Geldleistungen zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder 
Organisationen in den gesellschaftspolitischen Bereichen, mit denen auch eigene unternehmensbezogene Ziele 
der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden, handelt es sich nicht um eine Spende, sondern um 
Sponsoring. 

Diese Sponsoringtätigkeit wurde in Hinblick darauf beurteilt, ob die zu erbringenden Leistungen in einem 
vertretbaren Verhältnis stehen. Es wurde festgestellt, dass insbesondere die Sponsoringleistung keinen Einfluss 
auf die Verwaltungsentscheidung zur Durchführung des Radrennens »Rund um Großwaltersdorf « im Jahr 2024 
hat. Die, im Abschnitt IV. (Grundsätze}, VwV Sponsoring, genannten Ausschlusstatbestände sind nicht 
einschlägig. 

Es soll ein gegenseitiger Vertrag in Schriftform abgeschlossen werden, der die Leistung des Sponsors und die 
Gegenleistung der Gemeinde Eppendorf benennt. Der Vertrag ist zeitlich befristet. Die Sponsoringleistung wird 
durch die Gemeinde Eppendorf aktenkundig gemacht und in das Verzeichnis der Gemeinde Eppendorf 
aufgenommen. Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus§ 28 SächsGemO. Eine Übertragung von 
Zuständigkeiten gemäß § 7 Absatz 2 Hauptsatzung ist nicht einschlägig. Es handelt sich auch nicht um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung nach § 7 Absatz 1 Hauptsatzung. 

Beschlussempfehlung der Verwaltung: 

Der Gemeinderat Eppendorf genehmigt den Abschluss eines Sponsoringvertrages mit der enviaM Mitteldeutsche 
Energie AG in Höhe von ___ ___ _________ zur Unterstützung des Radrennens »Rund um Großwaltersdorf « 
2024. Die Leistungen der Gemeinde Eppendorf umfassen die Nennung des Sponsors, durch die Präsentation 
des Logos in der Bandenwerbung, im redaktionellen Teil des Eppendorfer Anzeigers sowie auf der
Facebookseite der Gemeinde Eppendorf. 

Axel Röthling 
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